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Antrag

der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bundesratsinitiative zur Einführung eines Mindestprüfungsintervalls für Steuerprüfun-
gen bei Steuerpflichtigen mit besonderen Einkünften

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen, die eine
Änderung der Abgabenordnung mit dem Ziel der Einführung eines Mindestprüfungsintervalls
für Steuerpflichtige mit besonderen Einkünften zum Gegenstand hat. Als angemessen gilt
dafür ein Intervall von drei Jahren.

Begründung:

Bereits 2006 kritisierte der Bundesrechnungshof in seinem Jahresbericht, dass die Prüfquote
bei Steuerpflichtigen mit besonderen Einkünften nur 15 Prozent betrug. Im Sinne der Steuer-
gerechtigkeit müssten die Außenprüfungen häufiger erfolgen. Pro Prüfung sei bundesweit so
mit durchschnittlichen Mehreinnahmen von 135.000 Euro zu rechnen. In Berlin betrugen die
durchschnittlichen Mehreinnahmen durch Nachforderungen im Zeitraum 2006 bis 2016 rund
88.940 Euro pro Fall (AGH-Drs.: 18/11123).

Die Zahl der bundesweiten Prüfungen bei Steuerpflichtigen mit besonderen Einkommen ist
seit dem, auch durch die Einführung der Abgeltungssteuer, sogar rückläufig. Laut einem Be-
richt des Bundesfinanzministeriums wurden im Jahr 2010 noch 1.838 Prüfungen bei den vor-
bezeichneten Steuerpflichtigen abgeschlossen. Dies führte insgesamt zu Mehrsteuer- und
Zinseinnahmen von 404 Millionen Euro. 2014 wurden hingegen nur noch 1.391 Prüfungen
abgeschlossen. Entsprechend verringerten sich die Mehrsteuer- und Zinseinnahmen auf insge-
samt 313 Millionen Euro. Laut Medienrecherchen werden Steuerpflichtige mit besonderen
Einkünften im Bundesdurchschnitt lediglich alle sieben Jahre geprüft. Allerdings gibt es hier-
für keinerlei bundeseinheitliche Vorgaben oder auch nur Verabredungen der Bundesländer.
Eine Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen ist somit nicht gewährleistet.
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Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, ein Mindestprüfungsintervall gesetzlich in der
Abgabenordnung zu statuieren. Der Bund hat hierfür die Gesetzgebungskompetenz. Die ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften für die Außenprüfung (Betriebsprüfungen) sind Bestandteil
des Steuerverwaltungsverfahrens und werden von den Landessteuerverwaltungen maßgeblich
durchgeführt. Der Bund hat hierfür gemäß Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG die ausschließliche Ge-
setzgebungskompetenz. Es handelt sich dabei um im Bundesrat zustimmungsbedürftige Ge-
setzesvorhaben, Art. 108 Abs. 5 Satz 2 a. E. GG.

Sowohl die Einnahmen als auch die steuerwirksamen Ausgaben sind bei Steuerpflichtigen mit
besonderen Einkünften oftmals von mehreren Einkunftsarten (Vermietung und Verpachtung,
Einkünfte aus Kapitalvermögen, selbstständige Einkünfte usw.) und hohen Betriebsausgaben
bzw. Werbungskostenansätzen geprägt. Zudem ist von den Betroffenen zumeist der Spitzen-
steuersatz zu zahlen. Die steuerliche Auswirkung einzelner Besteuerungsmerkmale fällt somit
wesentlich höher aus als bei Steuerpflichtigen mit durchschnittlichen Einkünften. Die umfas-
sende Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen durch die Außenprüfung hat dabei daher auch
positive Aspekte für den Steuerpflichtigen. Oftmals können in der Außenprüfung rechtlich
und/oder tatsächlich unsichere Sachverhalte einer einvernehmlichen Lösung zwischen Fi-
nanzverwaltung und Steuerpflichtigen zugeführt werden. Die Außenprüfung bringt dem Steu-
erpflichtigen insoweit Rechtssicherheit, da regelmäßig nach der Prüfung die Vorbehalte der
Nachprüfung (§ 164 AO) in den Steuerbescheiden des Prüfungszeitraums aufgehoben wer-
den. Damit tritt materielle Bestandskraft der Steuerbescheide ein, was das Risiko einer nach-
träglichen Änderung/Steuernachforderung erheblich reduziert.

Nicht zuletzt ist die Außenprüfung für die Steuerverwaltung die nahezu einzige Ermittlungs-
möglichkeit, um das öffentliche Interesse an einem effizienten und gleichmäßigen Steuervoll-
zug bei hohen Einkünften und komplexen Steuerbilanzen durchsetzen zu können.

Berlin, den 6. Juni 2019
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